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Sehr geehrter Herr Stahmeyer,

auf Ihr Schreiben vom 30.05,2012 hat mir die Staatsanwaltschaft die Vorgänge zuständig-

keitshalber vorgelegt. Ich habe Ihr Schreiben als Beschwerde gegen die Verfügung der

Staatsanwaltschaft vom 07.05.2012, mit der Ihrem Antrag auf Erhebung der öffentlichen Klage

gemäß §§ 170 Abs. 2, 152 Abs. 2 StPO keine Folge gegeben worden ist, ausgelegt. Nach

Prüfung des Sachverhalts habe ich keinen Grund gefunden, dem Verfahren Fortgang zu ge-

ben,

Die Staatsanwaltschaft darf Ermittlungen nur dann aufnehmen, wenn tatsächliche Anhalts-

punkte es als möglich erscheinen lassen, dass eine verfolg bare Straftat vorliegt. Aus Ihrer

Strafanzeige ergeben sich jedoch keine Tatsachen, die eine Straftat als möglich erscheinen

lassen. Ihre Strafanzeige vom 09.08.2011 ist in dem Verfahren 1141 Js 60989/11 StA Hanno-

ver umfassend geprüft worden. Tatsachen, die eine abweichende Beurteilung des Sachver-

halts rechtfertigen könnten, sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, Ebenso wenig er-

geben sich Anhaltspunkte, die eine bewusst falsche Entscheidung zu Ihrem Nachteil als mög-

lich erscheinen lassen, Es besteht daher kein Anfangsverdacht wegen einer Straftat gegen

Herrn Dr. Hackner und Herrn Justizminister Busemann.
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Nachdem der Bescheid des Herrn Dr. Hackner vom 25.04.2012 der Sach- und Rechtslage

entspricht, ergeben sich auch keine Anhaltspunkte für ein strafbares Verhalten von Herrn

Staatsanwalt Dr. Lehmann. Ich gebe deshalb insoweit Ihrem Antrag aut Erhebung der öffentli-

chen Klage gemäß §§ 170 Abs. 2, 152 Abs. 2 StPO keine Folge und weise im Übrigen Ihre

Beschwerde als unbegründet zurück.

Sollte die gerichtliche Entscheidung oder Prozesskostenhilfe nach der anliegenden Rechts-

mittelbelehrung beantragt werden, bitte ich, zur Fristberechnung den Tag des Eingangs

dieses Bescheides bei Ihnen mitzuteilen.

Die anliegende Rechtsmittelbelehrung gilt nicht, soweit Sie den Vorwurf der Strafvereitelung

im Amt erheben.

Wegen Ihrer Strafanzeige gegen Herrn Staatsanwalt Arnold weise ich Sie auf den an Ihren

damaligen Prozess bevollmächtigten Schnerwitzki übersandten Bescheid vom 03.01.2012 - 2

Zs 2475/11 - hin. Dort habe ich Ihnen bereits mitgeteilt, dass die Sachbehandlung durch die

Staatsanwaltschaft nicht zu beanstanden ist und keine zureichenden tatsächlichen Anhalts-

punkte für Straftaten gegeben sind.

Abschließend weise ich darauf hin, dass ich Ihnen auf neue Strafanzeigen, Beschwerden oder

sonstige Eingaben in dieser Sache einen Bescheid sowohl von der Staatsanwaltschaft als

auch von mir nur in Aussicht stellen kann, wenn Sie neuen und strafrechtlich wesentlichen

Sachverhalt vortragen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Dr. Schreiber
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